
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Baulexikon 
Begriff: Abwitterung 

 
Mehr zu diesem Thema unter: Probleme im Holzbau  

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.baufachforum.de  
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A 

Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Abwitterung 

Denke immer daran!!!! 
Die Abwitterung suchen wir kaum im Keller. 
Aber: 
Viele Obst und Gemüsehändler verkaufen 
Ihre Produkte kurz vor Ladenschluss mit nicht 
unerheblichen Rabatten. Dabei sind Früchte 
und Obst, die sofort verzehrt werden, in 
einem Reifestadium, bei dem Sie teilweise 
wesentlich besser schmecken als am 
Morgen. 
Ergebnis: 
Auch unsere Mäuse, sind abends >leckerer< 
als morgens.  

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
Natürliche Abnutzung von Fassaden- Bauteilen, die mit 
der natürlichen Bewitterung abgenutzt werden. Dabei 
spielen Sonne, Niederschlag wie Regen  und Schnee 
verbunden mit Wind (Aerodynamik), die entscheidende 
Grundlage.  
Aber auch der Wind, stellt eine entscheidende 
Komponente für die Abwitterung dar. 
Hagel stellt dabei eine manuelle Einwirkung dar, die 
versichert ist.   
 
Begriff 2: 
Als >Abwitterung< bezeichnen wir auch natürlich 
bewittertes Holz, auf deren Oberfläche sich Bakterien 
bilden. Diese Bakterien, sind für das Holz allerdings nicht 
als schädigend zu werten sondern als holzfestigend. 
Daher sollte diese >Abwitterung< nicht als negativ 
bewertet werden.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bild 1: 
Natürliche Holzbewitterung durch Bakterien. 
Diese Hölzer halten bei ordnungsgemäßer 
Verarbeitung jahrhunderte. Diese Abwitterung ist 
positiv zu werten,  

Bild 2: 
Hier im Bild eine natürliche 
>Abwitterung< einer 
Fassade. Diese 
Erscheinungen werden 
negativ bewertet, da diese 
Abwitterungen zu 
Folgeschäden führen. Hier 
muss davon ausgegangen 
werden, dass wir es mit 
einer >Unterhaltspflicht 
Verletzung> des Bauherrn 
zu tun haben, die für die 
Bausubstanz negativ zu 
werten sind.    


